
                                                                                                                                               Januar 2023 
 
Spielgruppe Gwunderland, altes Gemeindehaus, Dorfstrasse 2, 5745 Safenwil 
 
Fabienne Tobler,       Chriesigasse 6,               5745 Safenwil  078 / 829 34 89 
Evelyn Barmettler,    Rothackerstrasse 21,      5746 Walterswil  077 / 406 67 49 
 
 

Vertragsbedingungen  

 
 

Drinnen in unseren Spielgruppenräumen, 
draussen auf dem Spielplatz und im Wald 

für Kinder ab drei Jahren. 2.5 Stunden am Morgen und/oder am Nachmittag. 
 
 
Spielgruppe 
In der Spielgruppe Gwunderland treffen sich Kinder ab 3 Jahren ein bis zwei, dreimal in der 
Woche, vor dem Kindergarteneintritt zum freien Spielen und Werken in einer Gruppe. Die Kinder 
lernen erste Erfahrungen ausserhalb des Elternhauses sammeln, ihren Platz in einer Gruppe 
Gleichaltriger finden, sich behaupten, Rücksicht nehmen, einander helfen, aufeinander hören, fair 
streiten und wieder Frieden schliessen und noch vieles mehr. 
In einer konstanten Gruppe von 8 – 12 Kindern können die Kinder im sicheren, überschaubaren 
Rahmen der Spielgruppe die langsame Ablösung von seinen engsten Bezugspersonen üben. Im 
Interesse des Kindes und der Gruppe sind regelmässige Besuche sinnvoll und von uns 
empfohlen. 
 
Leiterinnen 
Die Kinder werden auf einfühlsame Weise immer von einer ausgebildeten Spielgruppenleiterin 
begleitet. Je nach Gruppengrösse, zusätzlich von einer weiteren Begleitperson oder Praktikantin. 
Mithilfe der Eltern ist nach Bedarf erwünscht. 
 
Eintritt 
Die Anmeldung erfolgt schriftlich mit beiliegendem Anmeldeformular. Das Spielgruppen Jahr ist 
identisch mit einem Schuljahr der Kreisschule Safenwil/Walterswil und dauert vom 1. August bis 31. 
Juli des darauffolgenden Jahres. Wir starten im August, eine Woche nach den Schul-Sommerferien 
und beendet im Juni/Juli des darauffolgenden Jahres, eine Woche vor den Schul-Sommerferien. 
Eintrittsalter drei Jahre: 
Geburtstag April bis Oktober, Eintritt im August, nach den Sommerferien. 
Geburtstag November bis März, Eintritt im Februar, nach den Sportferien. 
(Anmeldung im Frühling, bis 1. Mai) 
Spätere Anmeldungen, während des laufenden Schuljahres, werden entgegen genommen und nach 
vorhandenem Platz und Absprach mit der zuständigen Spielgruppenleiterin eingeteilt. 
Die Gruppendynamik wird beachtet. 
 
Wichtige Informationen  
Bitte informieren Sie die Spielgruppenleiterin über: z.B. Krankheiten, Allergien, benötigte 
Medikamente, wer das Kind abholen darf (Telefonnummer), private Änderungen (Umzug, Geburt 
eines Geschwisters usw.). Diese Informationen werden vertraulich behandelt. 
 
Bei kleinen „Notfällen“ wie stolpern, Schrammen, Kopf anstossen, Schürfungen, Beulen ect. 
Versorgen wir die Kinder mit handelsüblichen Notfallmitteln und verwenden auch Homöopathische 
Mittel wie SOS oder Arnika Globuli. Sollte dies nicht erwünscht sein informieren Sie uns bitte zu 
Beginn der Spielgruppenzeit. Sollte trotz grösster Sorgfalt einmal ein grösserer Unfall passieren, 
informieren wir unverzüglich die Eltern und einen Arzt. 
 

Datenschutz 
Wir machen Fotos von den Kindern während der Spielgruppenzeit die wir nur für den Eigenbedarf 
(z.B. ausdrucken und aufhängen) verwenden. Am Ende des Jahres werden Ihnen diese 
ausgehändigt. 
 

Wir stehen in Kontakt mit der Schule und dem Kindergarten wo wir uns gegenseitig Austauschen. Die 
Gespräche die wir führen sind zum Gedanken- Ideen- und Informations- Austausch nach beiden 
Seiten.      ( Bitte wenden) 



Die beste Begleitung in seiner Entwicklung, das Wohl und die Förderung des Kindes so wie die 
Unterstützung für Eltern und Kind sind zentrale Themen in unserem Austausch.  
Dürfen wir Ihr Kind nicht namentlich benennen oder die Information, dass Ihr Kind die Spielgruppe 
besucht, nicht weitergeben, teilen Sie uns das zu Beginn des Spielgruppen Jahres mit. 
Bei Unsicherheiten oder Fragen dies bezüglich kontaktieren Sie uns bitte. 
 

Auch tauschen wir uns mit Stiftungen (z.B. Netz, Arkadis Soliday, ZEKA, ROKJ ect.), Sozialdienst, 
Heilpädagoginnen, Logopädinnen, oder dem Schulpsychologischen Dienst aus. Dies jedoch nur nach 
Bedarf und nur mit der Einwilligung der Eltern. 
 

Kosten  
Monatsbeitrag für einen Spielgruppenbesuch pro Woche 71.70-Fr. 

• pro Quartal 215.00Fr. (vier Quartale pro Schuljahr) 
Monatsbeitrag für zwei Spielgruppenbesuche pro Woche 143.40Fr. 

• pro Quartal 430.00Fr. (vier Quartale pro Schuljahr) 
Der Betrag wird pro Quartal abgerechnet, im Voraus bezahlt, erstmals Ende Juli.  
Dieser Betrag ist unabhängig von der Anwesenheit des Kindes zu bezahlen. Bezahlt wird, der für das 
Kind reservierten Platz. Ausfall Stunden werden beider Seitz so gering als möglich gehalten und 
werden nicht rückvergütet. Nachholstunden werden nur in Ausnahme Fällen, nach Platz/Möglichkeit 
und nach Absprache bewilligt. 
Ab dem 3. belegten Platz pro Woche/pro Familie gewähren wir 10% Rabatt 
Für Finanzierungshilfen suchen Sie bitte das Gespräch mit uns!! Wir finden (fast) immer eine Lösung. 
 

Versicherung 
Die Unfall- und Haftpflichtversicherung des Kindes für den Aufenthalt in der Spielgruppe sowie auf 
dem Hin- und Rückweg ist Sache der Eltern. 
Die Spielgruppenleiterin ist berufshaftpflichtversichert. 
 
Mitbringen 
Jedes Kind bringt Finken und ein gesundes Znüni (Apfel, Rüebli, Nüsse usw., keine 
Süssigkeiten/Chips) bitte in einem Böxli im Znünitäschli mit. Bitte ziehen sie die Kinder so an, dass die 
Kleider schmutzig und farbig werden dürfen. (Bitte denken Sie an Ersatzkleider und Wickelbedarf) 
Auch Jahreszeiten gerecht, damit wir nach Lust und Laune raus gehen können. Waldlektionen werden 
immer im Voraus angekündigt. 
 
Ferien und Feiertage 
Ferien und Feiertage richten sich nach den Schulferien der Kreisschule Safenwil/Walterswil. 
Ferienplan zum einsehen und downloaden: www.ks-sawa.ch >Downloade>Ferienplan 

 

Kündigungsfrist 
Die Anmeldung des Kindes für die Spielgruppe gilt für das ganze Spielgruppenjahr/Schuljahr  
(1. August bis 31.Juli) 
Der erste Monat ist Probezeit. Der Vertrag läuft automatisch am Ende des Spielgruppenjahres aus. 
Eine Kündigung während des Jahres, ist nur auf Ende eines Quartals möglich und ist zwei Monate, 
per 30. des Monats, im Voraus, schriftlich der Spielgruppen Leitung einzureichen. Bei nicht einhalten 
der Kündigungsfrist wird das laufende Quartal voll verrechnet und das darauffolgende Quartal zu 50% 
 
Anmeldung 
Die schriftliche Anmeldung mit beiliegendem Anmeldeformular ist verbindlich. Bei Fragen zur 
Anmeldung oder zu den Vertragsbedingungen wenden Sie sich bitte an Evelyn Barmettler. Mit der 
Unterzeichnung der Anmeldung bestätige ich die Vertragsbedingungen gelesen zu haben und 
erkläre mich damit einverstanden. Bei einem Vertrags-Rücktritt vor Beginn der Spielgruppe oder 
während der Probezeit, verrechnen wir eine Umtriebs Entschädigung von Fr. 60.-. 

 

http://www.ks-sawa.ch/

